
Bebauungs- und Grünordnungsplan  
Nr. 611 A „Oberhaunstadt - Am Kreuzäcker“ 
und Änderung des Flächennutzungsplanes 

im Rahmen eines Parallelverfahrens
Der Stadtrat hat am 28.02.2013 die Aufstellung des Bebauungs- 
und Grünordnungsplanes Nr. 611 A „Oberhaunstadt - Am Kreu-
zäcker“ und die Änderung des Flächennutzungsplanes im Rah-
men eines Parallelverfahrens beschlossen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungs- und Grünordnungsplanes 
umfasst ganz oder teilweise (*) die Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 
267/9, 267/28, 267/29*, 267/46*, 377/2, 384, 384/2, 384/3*, 384/4, 
385, 385/2, 386/1*, 419*, 420* und 428* der Gemarkung Ober-
haunstadt.

Der überplante Bereich liegt am nördlichen Ortsende von Ober-
haunstadt, ca. 300 m von der Stadtgrenze entfernt. Das Gebiet 
wird auf der Südseite von der Beilngrieser Straße, im Osten von 
der ehemaligen Bahnlinie Ingolstadt-Riedenburg und den daran 
anschließenden Rosengarten und im Westen von der Lindewie-
sener Straße umfasst.

Die vorliegende Planung umfasst 15 Parzellen, die eine klein-
teilige Bebauung in Form von Einzel- und Doppelhäusern so-
wie einer Zeile Reihenhausbebauung vorsieht, die sich in der 
Gesamtgestaltung an der bestehenden Siedlungsstruktur Ober-
haunstadts orientiert. Entlang der Beilngrieser Straße werden die 
Flächen, welche bisher als Grünflächen dargestellt waren, eben-
falls als WA ausgewiesen. In diesem Bereich ist die Errichtung 
eines Supermarkts zur Versorgung des Ortsteils mit Gütern des 
täglichen Bedarfs geplant, nachdem in Oberhaunstadt keine Ein-
kaufsmöglichkeit mehr besteht. Im Weiteren ist stadtauswärts an 
der Beilngrieser Straße die Errichtung einer Buswendemöglich-
keit mit Warteposition geplant. Im südlichen Geltungsbereich 
sind auch die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässi-
gen sonstigen nicht störenden Gewerbebetriebe und Anlagen 
für Verwaltungen zulässig. Dies sichert den bereits ansässigen 
Dienstleistungsbetrieb planungsrechtlich ab. 

Der Flächennutzungsplan sieht für den Bereich nördlich von 
Oberhaunstadt – unmittelbar an die vorhandene Bebauung an-
schließend – Wohnbauflächen zur Erweiterung des bestehenden 
Ortsteiles vor. Entlang der Beilngrieser Straße sind landwirtschaft-
liche Flächen dargestellt. Die noch im Flächennutzungsplan ent-
haltenen Flächen für Bahnanlagen werden nach Auflassung der 
Bahnstrecke nicht mehr benötigt.

Die vorliegende Planung entspricht im Teilbereich zwischen der 
Lindenwiesener Straße und der ehemaligen Bahnlinie dem Flä-
chennutzungsplan. Im Übrigen erfolgt die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes im Rahmen eines Parallelverfahrens.

Die Grundstücke befinden sich im Eigentum mehrer Grund-
stückseigentümer und sind,  zumindest zum überwiegenden 
Teil, städtebaulich noch ungeordnet. Zur Realisierung des Be-
bauungsplanes ist daher ein Umlegungsverfahren nach §§ 45 ff. 
BauGB durchzuführen.

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB:

Für die vorgenannte Bauleitplanung ist die frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
durchzuführen. Zu diesem Zweck liegen die Planunterlagen in 
der Zeit vom 08.04.2013 – 10.05.2013 zur Einsichtnahme und 
Erörterung für die Allgemeinheit öffentlich aus und können im 
1. Stock des Technischen Rathauses (Spitalstraße 3) an der An-
schlagtafel des Stadtplanungsamtes während der allgemeinen 
Dienststunden oder auf der Internetseite www.ingolstadt.de /
Leben in Ingolstadt/Planen & Bauen/Aktuelles  eingesehen wer-
den. 

Äußerungen zur dargelegten Planung können während dieser 
Frist schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden. 

Bebauungsplan Nr. 168 E 
„Hochhaus am Nordbahnhof“ 

Der Stadtrat hat am 28.02.2013 die Aufstellung des Bebauungspla-
nes Nr. 168 E „Hochhaus am Nordbahnhof“ beschlossen. 

Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke Flur Nr. 3409, 
3409/03 und 3397 (Teilfläche) der Gemarkung Ingolstadt.

Anlass der Planung:

Mit Schreiben vom 14.01.2013 hat der Vorhabensträger die Einlei-
tung eines Verfahrens zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes zur planungsrechtlichen Absicherung des Baurechts 
für die Errichtung eines Hochhauses auf den Grundstücken Flur-Nr. 
3409, 3409/03 und 3397 (Teilfläche) der Gemarkung Ingolstadt be-
antragt. 

Der Vorhabensträger möchte auf diesen Grundstücken an der östli-
chen Ringstraße im Bereich des Nordbahnhofes ein 14-geschossiges 
Hochhaus mit winkelförmigem Sockelgeschoss errichten. Das Ge-
bäude soll zusammen mit dem neu errichteten Bahnhofsgebäude 
mit Hochgarage und dem Busbetriebsbahnhof den Übergang vom 
Bahnhofsgelände hin zur Ringstraße städtebaulich fassen. 

Das städtebauliche Konzept sieht den baulichen Abschluss des 
Quartiers unmittelbar südlich des Nordbahnhofs vor. Entlang der 
Straße am Nordbahnhof wird die Gebäudefluchtlinie des vorhan-
denen Hauses Nr. 4 aufgenommen und mit einem winkelförmigen 
4-geschossigen Sockelbaukörper entlang der Östlichen Ringstraße 
weitergeführt. 

Die Anordnung des Hochhauses akzentuiert die neu gestaltete Ein-
gangssituation zum Nordbahnhof mit Vorplatz und wird auch für 
Bahnreisende ein klar erkennbares Zeichen für die Ankunft in In-
golstadt werden. 

Im Gebäude ist die Unterbringung von gewerblichen Nutzungen 
(Büroflächen sowie gegebenenfalls Konferenz- und Ausstellungsbe-
reiche) vorgesehen. Mit dem Vorhaben soll der in Ingolstadt drin-
gende Bedarf an Büroflächen im gehobenen Segment gedeckt wer-
den. 

Die städtebauliche Situierung und architektonische Formulierung 
des Baukörpers wurde bereits dem Gestaltungsbeirat der Stadt Ingol-
stadt mit Ansichten und Perspektiven vorgestellt. Der Vorhabens-
träger hat sich bereit erklärt, die Höhe des Hochhauses auf 50 m zu 
beschränken. 

Im Flächennutzungsplan ist der Planungsbereich bereits als ge-
mischte Baufläche dargestellt. 

Bebauungsplan der Innentwicklung nach § 13 a BauGB:

Da der Entwicklungsbereich mit seiner Wiedernutzbarmachung 
und städtebaulichen Aufwertung einer innerstädtischen Fläche 
20.000 m² Grundfläche nicht überschreitet und eine relevante Be-
einträchtigung von Umweltbelangen nicht zu erwarten ist, wird das 
Aufstellungsverfahren für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
als Bauleitplanverfahren im Wege der Innenentwicklung gemäß § 
13 a BauGB durchgeführt. 

Bei einem Verfahren nach § 13 a BauGB kann grundsätzlich von der 
frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Behörden 
nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden. Wegen 
der städtebaulichen Bedeutung des Planungsvorhabens wird jedoch 
im vorliegenden Fall das Bauleitplanverfahren in Bezug auf die Öf-
fentlichkeitsbeteiligung und die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange als Regelverfahren durchgeführt. Auf die Erstellung eines 
gesonderten Umweltberichtes wird jedoch verzichtet. Die Auswir-
kungen des Planungsvorhabens auf die maßgeblichen Umwelt-
schutzgüter werden im Zuge des Bauleitplanverfahrens geprüft und 
in der Planbegründung erläutert. Naturschutzrechtliche Ausgleichs-
maßnahmen sind aufgrund der Innenentwicklung nicht erforder-
lich. 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB:

Für die vorgenannte Bauleitplanung wird die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) durch-
geführt. Zu diesem Zweck liegen die Planunterlagen in der Zeit vom 

08.04.2013 – 10.05.2013 zur Einsichtnahme und Erörterung für 
die Allgemeinheit öffentlich aus und können im 1. Stock des Tech-
nischen Rathauses (Spitalstraße 3) an der Anschlagtafel des Stadt-
planungsamtes während der allgemeinen Dienststunden oder auf 
der Internetseite www.ingolstadt.de /Leben in Ingolstadt/Planen & 
Bauen/Aktuelles  eingesehen werden. 

Äußerungen zur dargelegten Planung können während dieser Frist 
schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden.

Bekanntmachung des Satzungs-
beschlusses für den Bebauungs- und 

Grünordnungsplan Nr. 339 
„Irgertsheim – Am Kirchberg“

Der Stadtrat hat am 18.10.2012 den Bebauungs- und Grünordnungs-
plan Nr. 339 „Irgertsheim – Am Kirchberg“ als Satzung beschlossen. 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbu-
ches ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt 
der Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 339 „Irgertsheim – Am 
Kirchberg“ in Kraft.

Ab sofort wird der Bebauungs- und Grünordnungsplan mit Begrün-
dung sowie der zusammenfassenden Erklärung über die Art und 
Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksich-
tigt wurden, gem. § 10 Abs. 3 S. 2 BauGB im Stadtplanungsamt, Ver-
waltungsgebäude, Spitalstr. 3, 1. Stock, Zimmer 110, während der 
allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
Für Auskünfte und Erläuterungen stehen Mitarbeiter des Stadtpla-
nungsamtes gerne zur Verfügung.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewie-
sen.

Unbeachtlich werden demnach 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächennutzungsplanes und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Be-
bauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt Ingolstadt geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungs-
ansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermö-
gensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.
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Lageplan zur Flächennutzungsplanänderung

Lageplan zum Bebauungsplan Nr. 168 E „Hochhaus am Nordbahnhof“

Lageplan zum Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 611 A „Ober-
haunstadt - Am Kreuzäcker“  
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Flächennutzungsplan der Stadt Ingolstadt; 
Änderung 56; Bereich: 

Irgertsheim – Am Kirchberg
Der Stadtrat hat am 18.10.2012 die Änderung 56 des Flächennut-
zungsplanes für den Bereich Irgertsheim – Am Kirchberg festgestellt. 
Diese Flächennutzungsplan-Änderung wurde gemäß § 6 Baugesetz-
buch (BauGB) von der Regierung von Oberbayern mit Bescheid vom 
14.03.2013 genehmigt. Die Erteilung der Genehmigung wird hier-
mit gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches ortsüblich bekannt ge-
macht. Mit dieser Bekanntmachung wird die 56. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes wirksam. 

Jeder kann die 56. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Be-
gründung sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art und 
Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan be-
rücksichtigt wurden gem. § 6 Abs. 5 BauGB im Stadtplanungsamt, 
Verwaltungsgebäude, Spitalstraße 3, 1. Stock, Zimmer 110, während 
der allgemeinen Dienststunden einsehen und über deren Inhalt 
Auskunft verlangen. Für Auskünfte und Erläuterungen stehen Mit-
arbeiter des Stadtplanungsamtes gerne zur Verfügung.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewie-
sen.

Unbeachtlich werden demnach 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
und

2.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt Ingolstadt gel-
tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

(Bau-) Genehmigungsverfahren bei der 
Stadt Ingolstadt (Az.:00864-13-11)

Vorhaben/Betreff:  Neubau eines Anbaus mit 5 Wohnein-
heiten und einer Ladenfläche

Grundstück: Ingolstadt, Moritzstraße

Gemarkung: Ingolstadt 

Flur-Nr.: 425 

Am 25.03.2013 wurde für das o.a. Bauvorhaben die Erteilung einer 
Genehmigung beantragt.

Alle benachbarten Grundstückseigentümern wird hiermit Gele-
genheit gegeben, die o. a. Planunterlagen beim Bauordnungsamt 
der Stadt Ingolstadt, Spitalstr. 3, 1. Stock, Zimmer Nr. 103 (Tel.: 305-
2222) innerhalb der nächsten 14 Tage zu den üblichen Geschäfts-
stunden einzusehen. Rechtsgrundlage für diese Veröffentlichung 
ist die analoge Anwendung des Art. 66 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO).

Bekanntmachung der  
Jagdgenossenschaft Hagau

Die Jagdgenossenschaft hat in ihrer Jahreshauptversammlung am 
14.02.2013 einstimmig beschlossen, den Jagdpachtschilling für den 
Wegebau zu verwenden.

Entleerungstermine der  
Abfallbehältnisse in den Stadtbereichen, 
in denen die Bürger ihre Tonnen selbst 

zur Entleerung bereitstellen müssen
In bestimmten Stadtbereichen müssen die Bürger ihre Abfallbehält-
nisse selbst zur Entleerung bereitstellen. Für diese Bereiche werden 
daher die Entleerungstermine der Abfallbehältnisse bekanntgege-
ben. Verschiebungen aufgrund eines Feiertages sind in der unten 
stehenden Tabelle durch Fettdruck gekennzeichnet.

Die Biotonne wird im wöchentlichen Wechsel mit der Restmüll-
tonne geleert, die Papiertonne wird alle 4 Wochen abgefahren.

Die Termine im einzelnen:

Stadtteile Entleerungstag Restmüll Biomüll Papier 
ohne Service
Zuchering Montag 08.04./22.04. 15.04./29.04. 29.04./27.05.
Mailing,  Montag 15.04./29.04. 08.04./22.04. 15.04./13.05. 
Feldkirchen
Winden,  Dienstag 09.04./23.04. 16.04./30.04. 30.04./28.05. 
Oberbrunnenreuth,  
Unterbrunnenreuth,  
Spitalhof
Irgertsheim,  Dienstag 16.04./30.04. 09.04./23.04. 23.04./22.05. 
Pettenhofen
Mühlhausen,  Dienstag 16.04./30.04. 09.04./23.04. 23.04./22.05. 
Dünzlau
Gerolfing Dienstag 16.04./30.04. 09.04./23.04. 23.04./22.05. 
(nördl Wilhelm-Busch-Str.)
Gerolfing Mittwoch 17.04./02.05. 10.04./24.04. 24.04./23.05. 
(restliches Gebiet)
Etting Mittwoch 10.04./24.04. 17.04./02.05. 10.04./08.05.
Hagau  Donnerstag 11.04./25.04. 05.04./18.04. 05.04./03.05.
Oberhaunstadt,  Donnerstag 11.04./25.04. 05.04./18.04. 11.04./10.05. 
Müllerbad
Unterhaunstadt Freitag 12.04./26.04. 06.04./19.04. 12.04./11.05.
Seehof Freitag 06.04./19.04. 12.04./26.04. 12.04./11.05.

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
Stadt Ingolstadt, Hoch und Tiefbaureferat, Spitalstraße 3, 85049 In-
golstadtTel. (0841) 305-2446, Fax (0841) 305-2447, E-Mail: vergabe@
ingolstadt.de
Nähere Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform 
www.ava-online.de

Einreichungstermin: 16.04.2013 um 10:00 Uhr
Art des Auftrags:  Ickstatt-Realschule Generalsanierung 2013 

Trockenbauarbeiten
Ausführungsort: Ingolstadt 1

Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
a) Name Ingolstädter Kommunalbetriebe AÖR, 
 Straße Hindemith Str. 30 
 PLZ, Ort 85057 Ingolstadt
 Telefon (0841) 305-3502 Fax (0841) 305-3609
 E-Mail: christof.leichtl@in-kb.de Internet http://www.in-kb.de

b)  Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung nach Öffentl. Teil-
nahmewettbewerb, Vob/A

 Vergabenummer: KB-WPB-135-V004-2013

d)  Ort der Ausführung: Wasserwerk 1, Unterhaunstädter Weg 45, 
85055 Ingolstadt

e) Art und Umfang, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage

  Art der Leistung: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer 
Notstromanlage

  allgemeine Merkmale der baulichen Anlage und Umfang der Leistung
 – Notstromaggregat mit Fertigteilgebäude:
 – Krafstoffvorratstank
 – Abgasanlage und Schallschutzkomponenten
 – Steuerungsteil
 – Fundament für das Fertigteilgebäude (bzw. Angaben)
 – Lärmschutzklasse fürFertigteilgebäude : Mischgebiet
 – Kraftstoff: Diesel
 – Leistung Aggregat: 500-600 KVA
 – keine Netzeinspeisung

f) Aufteilung in Lose: nein
g) Erbringen von Planungsleistungen
  Zweck der baulichen Anlage 
  Zweck der Bauleistung
h) Ausührungsfrist 
  Beginn der Ausführungsfrist  Juli 2013
  Ende der Ausführungsfrist  September 2013

i)  Rechtsform von Bietergemeinschaften: gesamtschuldnerisch haf-
tend mit bevollmächtigtem Vertreter

j)   Frist für die Einrichung von Teilnahmeanträgen endet am 
 15.04.2013

k)  Anschrift, an die die Teilnahmeanträge zu richten sind an Ingol-
städter Kommunalbetriebe AÖR, Hindemith Str. 30, 85057 Ingol-
stadt, Herr Christof Leichtl

m)  Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe spätestens am 
26.03.1012

n) geforderte Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen

p)  geforderte Eignungsnachweise: Der Bewerber hat mit dem Teil-
nahmeantrag zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit 
und Zuverlässigkeit Angaben zu machen gemäß VOB/A § 8 Nr. 3(1) 
Buchstabe a, b, c, d, e, f, 

 Kapazität der Firma, ohne Nachunternehmer
  Wartungs- und Serivce-Netz mit Angaben Standort, Ersatzteil-Vor-

halterung mit Standortangaben
  Der Bewerber hat mit dem Teilnahmeantrag eine Erklärung vorzu-

legen, dass er in den letzten 2 Jahren nicht
  –  gem. § 21 Abs. 1 Satz1 oder 2 Schwararbeitsbekämpungs-

gesetz oder
  –   gem. § 6 Satz 1 oder 2 Arbeitnehmer-Entsendegesetz
  mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geld-

strafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr 
als 2.500 € belegt worden ist.

q) Nebenangebote: nicht zugelassen

r)  sonstige Angaben: Auskünfte zum Verfahren und zum technischen 
Inhalt erteilt Herr Raimund Zöpfl, 0841/305-3510

  Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 31 
VOB/A)

  Zur Überprüfung der Zuordnung zum 20%-Kontingent für nicht 
EU-weite Vergabeverfahren (§ 2 Nr. 7 VgV)

 Vergabekammer (§ 104 GWB)

Bauvorhaben „Umbau zweiter  
Güterhallen zum Kulturzentrum“  

Öffentliche Ausschreibung nach VOb/A
Kurzbekanntmachung

a)  Auftraggeber: IFG Ingolstadt AöR, Wagnerwirtsgasse 2, 85049 
Ingolstadt, Telefon 0841/ 305-3095, Telefax 0841/ 305-3099

e)  Ausführungsort: Elisabethstr. 9, 85051 Ingolstadt Gemarkung  
Ingolstadt, Flurstück-Nr. 5325/20

f)  Leistungsumfang: Trockenbauarbeiten
i) Dauer des Auftrages:  
 Beginn: 03.06.2013 Ende: 01.11.2013
l,m)  Anforderung/Kosten: Der Unkostenbeitrag in Höhe von 40,00 

Euro pauschal wird per Rechnung erhoben. 
   Der Betrag wird nicht zurückerstattet. Das Entgelt an den Aus-

schreiber für die Übersendung der Vergabeunterlagen entfällt 
für die Teilnehmer am SOL-System. Diese können die Vergabe-
unterlagen im Internet einsehen und herunterladen. Infos un-
ter www.baysol.de / 089-69 39 07-0

  Die Verdingungsunterlagen können online zum Download 
unter www.baysol.de oder bei der unter a) genannten Vergabe-
stelle angefordert werden.

 Anforderungsfrist: 08.04.2013 bis 07.05.2013
q) Angebotseröffnung: 07.05 2013, 11:30 Uhr
v) Bindefrist: 24.Mai 2013
w)  Vergabeprüfstelle: VOB-Stelle bei der Regierung von Oberbay-

ern, 80538 München

Hinweis: Die Langfassung dieser Ausschreibungsanzeige ist im Bay. 
Staatsanzeiger vom 08.04.2013 einzusehen.

Bauvorhaben „Umbau zweier  
Güterhallen zum Kulturzentrum“

Kurzbekanntmachung

a)  Auftraggeber: IFG Ingolstadt AöR, Wagnerwirtsgasse 2, 85049 
Ingolstadt, Telefon 0841/ 305-3095, Telefax 0841/ 305-3099

e)  Ausführungsort: Elisabethstr. 9, 85051 Ingolstadt Gemarkung, 
Ingolstadt, Flurstück-Nr. 5325/20

f) Leistungsumfang Aufzugsanlage
i) Dauer des Auftrages:  
 Lieferung Einbauteile Rohbau: bis 03.06.2013 
 Beginn: 05.08.2013 Ende: 23.08.2013
l,m)  Anforderung / Kosten: Der Unkostenbeitrag in Höhe von 30,00 

Euro pauschal wird per Rechnung erhoben. 
  Der Betrag wird nicht zurückerstattet. Das Entgelt an den Aus-

schreiber für die Übersendung der Vergabeunterlagen entfällt 
für die Teilnehmer am SOL-System. Diese können die Vergabe-
unterlagen im Internet einsehen und herunterladen. Infos un-
ter www.baysol.de / 089-69 39 07-0

  Die Verdingungsunterlagen können online zum Download 
unter www.baysol.de oder bei der unter a) genannten Vergabe-
stelle angefordert werden.

 Anforderungsfrist: 08.04.2013 bis 07.05.2013
q) Angebotseröffnung: 07. Mai 2013, 11.00 Uhr
v) Bindefrist: 22.05.2013
w)  Vergabeprüfstelle: VOB-Stelle bei der Regierung von Oberbay-

ern, 80538 München
  Hinweis: Die Langfassung dieser Ausschreibungsanzeige ist im 

Bay. Staatsanzeiger vom 08.04.2013 einzusehen.

Kraftloserklärung von Sparkassen-
büchern und sonstigen Sparurkunden

Gemäß Art. 39 AGBGB wurden nachstehend aufgeführte Sparkas-
senbücher/Sparurkunden

3120768324          4110201789

durch Beschluss der Sparkasse Ingolstadt für kraftlos erklärt.

Ingolstadt, 28.03.2013 Sparkasse Ingolstadt

Lageplan zur 56. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Be-
reich Irgertsheim – Am Kirchberg

Lageplan zum Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 339 „Irgerts-
heim – Am Kirchberg“

BEILAGENHINWEIS
Unserer heutigen Ausgabe liegen Prospekte der Firmen 
Möbel Gruber, Gaimersheim, und Möbelhof, Ingolstadt, bei.

Ein Teil unserer Ausgabe enthält Prospekte der Firma 
Segmüller, Friedberg.

 Wir bitten um freundliche Beachtung.
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